
 
CHECKLISTE 
Berufszulassung in der Physiotherapie 
Gesamtausbildung drei Jahre  

EU- und EWR Staatsangehörige sowie Staatsangehörige der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft 

 

 

� Persönlich unterfertigter Antrag im Original  

(Formular erhalten Sie von uns) 

� Persönlich unterfertigte Vollmacht im Original  

(Formular erhalten Sie von uns) 

� Urkunde über die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung (notariell 
beglaubigt) 

� Zeugnis über die staatliche Prüfung (notariell beglaubigt) 

� Nachweis über eine erfolgreich absolvierte Aus-, Fort- oder Weiterbildung in 

der „manuellen Lymphdrainage“ im Mindestausmaß von 50 Stunden 

(notariell beglaubigt) 

� Lehrplan über die absolvierte Ausbildung (Theorie und Praxis) 

� Polizeiliches Führungszeugnis im Original (nicht älter als drei Monate) 

� Ärztliches Attest – von einem/einer Allgemeinmediziner/in ausgestellt  

(Vorlage erhalten Sie von uns / nicht älter als drei Monate) 

� Kopie des Reisepasses / Personalausweises 

� Tabellarischer Lebenslauf – persönlich unterfertigt, aus dem Bildungsweg 

und Berufserfahrung ersichtlich sind 

� Nachweis über die deutschen Sprachkenntnisse 

� Bei Namensänderung entsprechender Nachweis (Heiratsurkunde, 

Scheidungsurteil, etc – notariell beglaubigt) 

� Dienstzeugnisse, falls vorhanden 
 

Zusätzlich bei Antragstellern aus Polen, Bulgarien und Rumänien: 

� Bestätigung des Gesundheitsministeriums, dass Sie zur 

eigenverantwortlichen Ausübung in der Physiotherapie in Ihrem Staat 

berechtigt sind 
 

Info: 
Sämtliche Dokumente müssen im Original oder vom Notar beglaubigt vorgelegt 

werden. Unbeglaubigte Fotokopien werden nicht anerkannt. 

Bei Dokumenten, die nicht in der Amtssprache Deutsch abgefasst sind, ist eine 

Übersetzung durch einen gerichtlich beeidigten Dolmetscher notwendig. 
Bitte Unterschriften mit blauem Kugelschreiber tätigen. 

 


